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U«. 100. Dienstag, den 20 . August. 1901.
Polizei -Verordnnug.

Auf Grund der 88 6 , 12 und 13 der Ver¬
ordnung vom 20 . Septeniber 1867 ( G .- S . 1529)
und auf Grund des 8 137 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung voni 30 . Juli 1883
Wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses
folgende Polizei -Verordnung erlassen:

. 8 1 . , Selbstfahrer (Automobile ) , welche nicht
auf Schienen laufen , unterliegen Seit folgenden
Vorschriften , im Uebrigen den Bestimmungen der
88  3 , 4, 6 bi « 14, 20 bis 22, 26 bis 43 der Wege
polizeiverordnung vom 7. November 1889.

8 2 . Jeder Selbstfahrer muß so eingerichtet
sem, daher sofort zum Halten gebracht werden kann.

8 3 . Auf der linken Seite jedes Selbstfahrers
mutz beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der
Wohnort und der Vor - und Zuname oder die
Firma desEigenthümcrs mit deutlichen , unverwisch¬
baren Buchstaben angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer , welche Eigen¬
tum der Post - oder der Militärverwaltung find,
»sgleichen Selbstfahrer , tvelche außerhalb des
ntgierungsbezirks wohnenden Personen gehören und
vorübergehend im Negiernngsbezirke benutzt werden.

81 . Selbstfahrer dürfen an entgegenkommenden
nug - oder Reitthiere » oder Viehtransporten nicht
wlneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
trabenden Pferdes vorbcifabren . Die Gefchwindig-
«it emes Selbstfahrers darf beim lleberhoieu von
Zug - oder Reitthieren oder Vlehtransporten nicht
großer sein als zun , Ueberholen erforderlich ist.

Die Bestimmungen der §8  35 und 36 der Wegc-
polizelverordnung werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug - oder Reitthiere oder Viehtrans-
vorte angehalten , um Selbstfahrer vorüber zu
iassen, so dürfen letztere nur mit der Geschwindig¬
keit nne » Schritt gehenden Pferdes vorbeifahren.

8 5 . Selbstfahrer , welche an Zug - oder
«eitthieren oder Liehtransporten vorbeigefahren
Kd . dürf -n aus der nach 8 4 zulässigen Ge¬

bleit übergehen o^ ^ ohlich zu größerer Geschwin-
. , 8. 6 . Me Geschwindigkeit von Selbstfahrern
P“ ' c Wegen außerhalb der Ortschaft
kwrf 10  Meter m der Sekunde nur mit polizeilicher
Erlaub,,iß ubersteigen.

i 8 7.Selbstfahrer haben,abgesehen vom lieber-ölen vergl . §§ 40 , Abs . 2 , 41 der Wegepolizei-
erordnnng — Signale zu geben , wenn sie von

anderen Fuhrwerken , Reitern , Viehtransportcn oder
Fußgängern , an denen sie vorbeifahren wollen,
«cht bemerkt werden.

Jedes unnöthige oder zu laute Abgcben von
Signalen ist verboten.

8 8. Der Führer eines Selbstfahrers darf
M > von dem letztere » nicht entfernen , ohne da-

,A11• hüben , daß der Selbstfahrer sich
«cht von selbst in Bewegung setzeu kann

Die Bessimmung des 8 20 Satz 3 der Wegc-
polizewerordnung wird hierdurch nicht berührt

2. Beschränkungen in der Benutzung öffent-
stcher Wege , welche nicht für die sonstigen Fnhr-
perke gelten , dürfen für Selbstfahrer nur mit Zn-
^wmung des Regierungs - Präsidenten angeordnet

&8 10. Zuwiderhandlungen gegen die Be-Zungen der §§ 2  bis 8 werden mit Geldstrafe
bf t" " *

K.  4Ä , 1 »"

|l sä * ‘ ise b- - » tu »»»
»tt Kal , Rcaicrungr -Präsident . In Vertr . : Bake.

Auszug
! der Wegepolizeiverordnung vom 7. Nov . 1899 je.

Bekauntmachung,
betreffend das Dr - schkenfuhrwese » .
Es wird hiermit zur Kenntnitz der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenvesttzer -Vereins
gebracht , daß vom 1 . April d . I . ab auf den
folgenden Droschkenhaltcplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebeneZahl Droschken
Aufstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.
1. Am Krieger-Denkmal im Nerothal . . 2
2. In der Saalgasse an der Mündung in

die Taunusstraße . g
3 . Auf dem Kranzplatz . . . . 3
4 . In der Sonnenbcrgcrstratze . an den durch

die Kuranlagen führende » Chaisenwcg 2
5 . Vor der alten Kurhans -Colonnade . 20
6. Vor der neuen Kurhaur -Colonuadc (auch

Thcater -Colonnade gen .) . 20
2l '» alle » Abenden , au welchen Vor¬

stellungen nn Kgl . Theater stattfinde » , bleibt
der vorgenannte Halteplatz nur bis «st . Uhr

w,t 2 ?, Droschken , nach » st- Uhr
Abends nur mit 10 Droschken besetzt.

7 . An der Südseite des Rathhauses . . . 4
ß . Auf der Südseite der Museumstraßc . 3
9 . Auf der Ostscite der Victoriastraße . ail der

a  Mnndung in die Franks,irterstratze . g
10. In der Blumcustraße — Westseite— an
11 ™ cs ^ unduug in die Bi -rstadterstraß - 3
11 . Auf dem südlichen Fahrdamme der Rheiu-

«r R afee  U ° r dem Ludwigsbahnhof . . 20
12. Auf dem Reitwege der Rheiustraße , an-

l ° u »eud au der Rl -einbabnstraße . . 10
13 . Auf dem Reitwege der Rheinstraßc , an-

saugend au der Moritzstraße . . . 10
14 . Aus dem Reitwege der Rheinstraße , an-
, r ^ sausieud an der Wörthstraße . . . 3
15 . Am Kai )er - Friedrich -Ring , an der Müud-

u >-g der Moritzstraße. 3
10. Auf dem Mauritiusplatz. 3
-Den  für den Eisenbahndienst bestimmten
worden■ nachfolgendeHalteplätze angewiesen

auf den » Taunus-
ls" d Ludwigsbahnhof auf dem nörd¬
lich" ! ürahrdamme der Rheiustraße , anfangend
an der Maiiizerstrabe;

b. für den Dienst auf dem Rheinbahn-
hof auf dem Reuwege der Rheinstraße,
aiifangkiid an der Adolphstraße in der
Richtung nach der Njcolasstraßc.

Die vorstehend zu 2. 3, h . 6. 11  und 13 ge¬
nannte » Halleplatze sind von Morgens 6 Uhr ab
mit ie 2 Droschken zu besetzen,
a t U -. 6. Sknaiinte Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegebenen Zahl
Droschken zu besetzen, während die Dienstzeit
sammtllcher übrigen Droschken auf den vorgc-

um 7 Uhr Morgens beginnt.
Mit Ausnahme von 10  Droschken auf dem

Halteplatz vor der alten Kurhaiiscolonnade , bezw.
nach beendigter Vorstellung im Königlichcn Theater
- oder wenn solche Vorstellung nicht stattfindct

auf dem Halteplatz vor der neuen Kurhaus-
^lomiade (auch Thcatercolonnade genannt ), deren
D ' m z-i bis Nachts 12  Uhr währt , dauert die
Dienstzeit fammtlicher übrigen Droschken auf de»
Halrcplatzen bis 11  Uhr Abends T *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Ortsstatut,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs

schule in Wiesbaden.
Auf Grund der ß8 120 , 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung d-S Gesetzes , betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 261 und folgende ) wird nach Anhörung be=
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter 1111b unter
Zustimmung der Stadtverordneten -Versaulmlung
für den Gemeindcbezirk der Stadt Wicsbadeu Nach¬
stehendes festgesetzt

8 1.
Alle im gedachten Bezirke sich regeluiäßig auf-

balteiiden gewerblichen Arbeiter (Geselle » , Gehülfeii,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ) , mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülfen in Handelsgeschäften , sind
verpflichtet , bis zum Ende des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie das 17 . Lebensjahr vollciidcii , die
Hierselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule a » den festgesetzten Tagen und
Stniiden zu besuchen und au dem Unterrichte
Theil zu iiebmen.

Die Festsetzung der Tage und Siunden des
Unterrichts erfolgt durch de» Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Keuntniß gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be¬
sitzen. deren An - ignung das Lehrziel der Anstalt
bildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter , welche das fortbildilngr-

ichulpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemcindebezirke nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , tonnen , wenn der Platz ansreicht , aufihren
Wunsch zur Thcilnahme am Unterricht zugclassen
werden . Der Schulvorstand (Kuratorium ) bestimmt
über die Zulassniig solcher Schüler.

8 4.

Lunerhabb der Ortschaften darf nicht
mit der Geschwindigkeit eines knrz-

gefahren oder geritten loerden.
-ue Lastwagen dürfe » innerhalb der

^lchasten nicht schneller als im Schritt fahren.
mmtr c,obeti. ausHosen oder Häusern , in
^ü OASstratz-!!, bergabwärts auf steilen Orts-
MFU ' Zusammcnseiu vieler Mensche,,, bei

JR '» - ber  Durchfahrt , bei Vegeg-
l' chen Auszügen , Leichenzügeii,

E .^ " ," " ^ ^ ^ b.'1' .^ 'pp ' uabtbeilnngen oderJ iarXiu# schneller als mit der Ge-
Fwlndigkeit eines Schritt gehenden Pferdes gefahren
«er gentten werden. Erforderlichen Falles mußgalten werden.
^ 8 N - Eine von der Polizeibehörde laut Au-

K ?!chritten ' w/r 'd-.7 ° ^ ' lchwindigkeit darf nicht

Weisungen von Polizei-

Wiristeu ^ k ™ Fehlen einer Anschlages Folge

_  Vorstehendes wird hiermit wiederholt
Wntltchcn Kenntniß gebracht.

Der Polizei -Präsident . In Vertr . : Falcke.

zur

Bekanntmachung.
Gesetz betreffend den Schutz der Brieftauben

vom 28 . Mai 1894.
rJ ! • Di - Vorschriften der Landesgesetze, nach

welchen das Recht , Tauben zu halten , beschränkt
ist und nach welchen im Freien betroffen - Tauben
der freien Zuelanuiig oder der Tödtnug unterliegen,
stnden auf Militar -Bneftaufeu keine Anwendung

■ bou landesgesetzlicheil Vorschriften,
nach welchen Tauben , dl - in ein fremdes Tauben¬
haus ubergehen , dem Eigeiithümer des letzteren
gehören.
™ a-S 2- Insoweit auf Grund landesgcsetzlicher
Bestimmungen Sperrzeiten für dm Taubmflug be-
W/U - >ndc » dieselben auf die Reisestüge der
Milltar - Bneftaubru keme Anwendung . Die Sperr-
zeiteit dürfen für Militär -Brieftauben nur einen
zilsammcnbangcuden Zeitraum von höchstens
10 Tagen in , Frühjahr und Herbst umfassen.

,aP  Mutägige Sperrzeiten ein-
IX ' Xnt  Wilitar -Bricftauoeu immer

nur die ersten 10  Tage.

^Z ^ ^ X " ° uben im Sinne dieses
S ® feltm Brieftauben , welche der Militär-
(Maruie -Merwaltung gehören und derselben gemäß
dm von ihr erlassenen Vorschriften rur Veriüauna

versieben demvorgkschriebencn Stempel
a-h° rig - Militar-

Bekauntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag Uder

? wreBerusSgeschäfte in Anspruch geiiommeiieli
irsoneir Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
»den Beamten der KünialichenGeiverbe -Jnspcctio»

. geben , flndeii für die Königliche Gewerbe-
uspectlon zu Wierbade » besondere Sprech¬
enden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats
->rn » ltag » von 11 ' /- bis Mittags 1 '/ - Uhr und

Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Lmiltags von 5 '/ - bis 7 ' / - Uhr m beten Ge
oftslokal , Dotzheunerstraße 6 , hier statt . -
" Polizei-Lrälidcut. K. Lrini v. Ratibor.

an Yux 7r eine Apnoen
Militar -Verwaltung zur Verfügung gestellt hat.

> bs11 Fall eines Krieges kann durch
Kaiferliche Verordnung bestimmt werde » , daß alle
MUchen Vorschriften , welche das Tödteu und
Eintangeu fremder Tauben gestatten , für das

! Nelchsgebict oder cinzelue Theile desselben außer
Taube, m °>Tt ha ^ blt  Verwendung von
Tauben zu , Bciorderung von Nachrichten ohne
Genehmiguug der Militärbehörde mit Gefängniß

>bis zu 3 Monaten zur bestrafen ist. 8 B

AorltchenbeS Gesetz bringe ich zwecks Nach-
achtling hleriiiit zur allgemeine » Kenntnitz , *

.Der Polirel -Pralidellt . . « . Prinz . b . Latibor.

s cß ül .,® tcberu itfl des regelmäßigen Besuches
der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
lowie zur Sichenmg der Ordnung in der Fort-
blldungr >chule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werdeii folgende Bestimmiingeu erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschnle
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müffen sich zu
dm für sie bestinimten Untcrrichtrstuiiden rechtzeitig
elilstnden und dürfen sie ohiie eine nach dem Er-
mesien der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Theil versäunien.

2 ) . Sie müsseil die ihnen als nöthig bezrichneten
Lernmittel 1» den Unterricht mitbringen.
-s baden die Bestimmungen des für die

^ortbildnngsschule erlassenen Schulreglement « zu

4) Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reuillchkr Kleidung kommen.

,5 ) © ie dürfen den llnterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schulutensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unftigs und Lärmens zu
eulhalleii.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordiiuiig
vom 1. Juni 1891 (Ncichs - Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bis zu 20  Mark oder im Unver-
mogensfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 5.
, Eltern und Vormünder dürfen ihre zum

Fortbildungsschule verpflichteten Söhn¬
oder Mündel nicht davon abhalten . Sie haben
ihneil vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewahren.

8 6.
Die Gewerbe - Unternehnier haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Bestimmungen
(z1 ) schulpflich !igen , gewerblichen Arbeiter spätestens
am 6. Tage , nachdem sie ihn angenommen haben,
zum Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat auzumeldcn und spätestens am 3. Tage,
nachdem sie ihn ans der Arbeit entlaffen haben , bei
dem Magistrat wieder abzumelden . Sie haben die
zum Besuche der Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sie recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und tlm-
gcklerdct im Unterricht erscheinen können.

8 7.
Die Gewerbe -Unternehmer haben einem von

w »eu beschäftigten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fort¬
bildungsschule hierüber eine Bescheinigung mil¬
zugeben . Wenn sie wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Gründen voni Besuche des
Unterrichts für einzelne Stunden oder für längere
Zeit entbunden werde , so haben sic dies bei dem Leiter
dfr . Schule so zeitig zu beantragen , daß dieser
»othlgensalls die Entscheidnug des Schulvorstandes
ciiiholen kann.

8 8.
Eltern und Vormünder , die dem 8 5 entgegen-

banbdn , und Arbeitgeber , welche die im 8 6  vor-
gischrlcbcnen Au - und Abmeldungen überhaupt
mcht , oder ulcht rechtzeitig macheu , oder die von
chneu beschönigten , schulpflichtigen Lehrlinge . Ge-
leUstu öcüulfen und SfltaiiajMttr eine törlauMö

aus irgend einem Grunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder ziim Tdeil zu versäumen , oder ihnen
die im H7 vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht
mitgebe » wenn der Schulpflichtige krankheits.

Schule versäumt hat , iverden nach
No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung

des Geietzes betr . die Abänderung der Gewerbe-
ordnung voin I Jmii 1891 (Reichs - Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder
im Unbermogensfalle mit Haft bis zu drei Tagen
bestraft . Der Magistrat , v . Jbell.

Bestätigt durch Beschluß der Bezirks -Ausschusses
A 3® ' 8 “ “ von , 8 . Februar 1897 J .-No . B.

. Vorstehendes Ortsstatut wird hiermit in Er-
iitncrung gebracht . - Anmeldmigen stad auf dem
Rathhaus , Zimmer No . 14, zu bewirken . *

_ Der Magistrat.

Bekanntmnchmtg.
, . Wie anderwärts , hat auch hier die aiidanerude
rockcue Witterung die Ergiebigkeit der Quell Wasser

Anlagen ungünstig beeinstlißt.
. . Zurch die mnimehr erfolgte Zuziehung de,
oei Schierstein gewonncnen Grniidwassers , dessen
gute Beichanciiheit durch fortgesetzte chemische und
bacteriologiiche Untersuchuiigeil nachgewicsen ist.
hoffen wir Storuiigeu der städtischen Wasser,
veriorgiing vermeiden zu rönnen.

Trotzdem müssen wir ernstlich vor jeder
'? n,iX^ -̂ üdu »g warnen und dringend bitten,

init Ruckjicht ans das Gemeinwohl diejenigen An¬
ordnungen Ivillig zu befolgen , die von der Bcr»
waltiing des städtischen Wafferwerks mit unserer
Geiikhmigiing zur Sicherung einer geregelte»
Wasserversorgiiiig getroffen worden sind . *

Wiesbaden , den 15. Juli 1901.
_Der Magistrat , v . Jbett.

Bekanntmachung.
Die Ergiebigkeit der Oueüe » ist tutoia*

ungünstiger Witternngsberhältniss « sehr zurück
gegangen , während der Wasserverbrauch in letzte
Zeit eine solche Höhe erreicht hat , daß zu dessci.
Deckung nicht allein säliiintliche borhandenen Zur
flusse herangezogen , sondern auch noch die Reserve,
vorrathe im Mniizberg fast völlig verwandt werden
mubtei , Daraus crgicbt sich behufs Durchführung
des Betriebes bedauerlicher Weise die Nothwcndig>
t - it . nunmehr Einschräliknngcn eintrctcn lassen zu
muffen . 0

Unter Bezugnahme auf dm 8 12 der Be-
tlmnitlngen über die Abgabe von Wasser zum

Pnvatgebranche , lautend:
. , .. Bei verminderter Reichhaltigkeit der Quellen
W* b ' ° Verwaltung des Wasserwerks das Recht,
olche Vorkehruttgeu und Bestimmungen , ins-

besondere auch gegen irgendwelche Vergeudung zu
treffen , welche de» dauernden Wafferbezug ‘ für
öffentliche oder Haiishaltungszweckesichern , nament¬
lich auch bezüglich des Wafferverbrauchs für
liidiistrlclle , landwirlhschaftlichc und Luxuszwecke
Bcschrankuiigen einziiführen . oder die Abgabe von
Wasser für letztere Zwecke ganz eiuzusiellei,.

„Auch kann der Magistrat im Falle eines
-Z8 af]crmaugel $ bestimmen , welche Wafsermeuge für
ledes eimelue Haus oder Grundstück pro Monat
zu dem Normalpreise von 25 Pf . pro 1 obiu ent¬
nommen werden darf . Ueberschreitnuge » der vor-
gcschricbenen Wasiermengen haben die Verpflichtung
zur Zahlung des doppelten bis vierfachen Preises
■ur die mehr verbrauchte Waffermeuge zur Folge,
und behält sich der Magistrat in jedem einzelnen

■»Ue besondere Bestimmung vor ", wird daher mit
Penehmigiilig des Magistrats von jetzt ab zunächst
das Begießen und Besprengen der Gärten , Höfe
und Trottoirs vermittelst eine » Schlauches öder
direkt ans der Leitung hiermit verboten.

Be , Zuwidcrhandliingeii wird »ach Maßgabe
des tz 14 b der vorerwähnten Bestimmniigen vcr»
fahren werden ; derselbe lautet:

»Dm Verwaltung steht das Recht zu , in allen
Fallen , ui welchen gegen eine der borstehenden Be-
Irunmnngen gefehlt wird , ohne vorherige richterliche
Entscheidung die Wafferabgabe in der ihr geeignet
erscheineiideil Weise zu unterbrechen ."

Gleichzeitig werden jämmtliche Einwohner im
eigenstcii Jntereffe ersucht , die Verwaltung durch
eine möglichst sparsame Verwendung des
Wassers , sofortige Reparatur undichter Hähne rc.
in der Durchführung des Betriebes für die nächste
Zeit unterstützen zu wollen . Nur in diesem
Falle ist Aussicht vorhanden, wcitergehcnde Bc-
fchränkimgen , sowie auch die Erhöhuna des
Wafferpreises ans das doppelte biö vier,
fache vermeiden zu können. '

Wiesbaden , .den 15. Juli 190«.
Der Direetvr

der städtischen Waffer -, Gar - u . Eleck ^ ÄiSwerke
Muchall.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kenntniß

gesetzt, daß die Acciserückvergütungen für den
Monat Juli l . I . zur Zahlung angewiesen sind,
Die Beträge können gegen EmpfangSbestätigunk
im Laufe dieses Monats werktäglich in der Ab^
fertigungsstelle , Friedrichstraße 1b , Parterre,
Zimmer No . 1, während der Zeit von 8 Vorm,
bis 1 Nachm , und 3 —6 Nachm , in Empfang ge¬
nommen werden.

Die bis zum 31 . d. M ., Abends , nicht er>
hobencu Accife - Rückvergütungen werden deu
Empfangsberechtigten abzüglich Postporto durch
Postanweisung übersandt lverdeu . •

Wiesbaden , den 13. August 1901.
kLtädt. Aeeise-Amt.A I 4



Tetre S . « o . Äugufr i 9 ui, Amtliche Anzeigen ves Wiesvadener Tagvlarrs.

X.j

^ . yrgang . Mo. 100,

I. Irnchlmarkt.
tafer T -t . . . p. 100 S.

Stroh
Hen .

Ochsen:
Kühe:

II, Mehmarkt.
I. Qualität

II.
I- Qualität

II.

100
100

p. 50 K.
* 50 ..
p- 50 .
- ov „
• p- »Schiveine

Kälber.
Hammel . . ' "

III. Kictualie».
Butter . p. K.
Eier . p. 25 St.
tzaudkäse. 100  „
Jabrikkase . . . . „ 100  „
Eßkartofseln . . . p. 100$.
Weue Kartoffeln . . . p. K.
Zwiebeln.
«wiebeln. p. 50
Blumenkohl . ; . . p. St.
Kopfsalat.

Pr
Niedr.
Preis.

A1 A A A
16 80 16 40
6 5 20

10— 720

77 66
66 — 6C—
66 _ 60—
56— 50 —
1 26 1 16
1 50 1 10
1 28 1 20

2 50 2 40
2 — 1 35
8 — 7 —
6 50 350
8 — 750

— 10 — 8
— 16 — 14
6 — 5 50

— 451 — 15
5 j — 3

pfeife für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
_ _ vom 11. bis einschl. 17. August.

Gurken p. St.
Grüne Bohnen . . . . p. K.
Grüne Erbsen. „
Wirsing . " "
Weißkraut
Rothkraut . "
Neue gelbe Rüben . . . "
Weiße Rüben . ' "
Kohlrabi, obererd. . . . , "
Nömisch-Kohl.
Petersilie» . "
Borrc . v."St.
Sellerie . „
Saure Kirschen . . . . "p . K.
Himbeeren. —. . . .
Heidelbeeren.
Stachelbeeren. " "
Preiselbeeren.
Trauben.
Aepfel . " '
Birnen.
Zwetschen . " "

I Höchst.
Preis.

I Niedr.
1 Preis.

A
- 15 * 1-cs

3
.24!—16—!eo —40
14 — 12

l - 12 — 10—18 — 16
— 16 — 12—20 — 16
— 14 — 12—16 — 12
— 60 — 50
— 5 — 3
-

10 ~ 8

“
60

—
50

2 — 140
— 60 — 16
— 80 28—36 30

Eine Gans . ;
Eine Ente
Eine Taube. . . . . . . !
Ein Hahn . . . . . . .
Ein Huhn . . . .
Ein Hase . . .
Aal . . . . . p. K.Hecht. . . . . .
Backfische. " "

IV. Mrad und Weht.
Schwarzbrod: Laugbrodp. 0,- K.

L.
Rnnöbrod" 0,- K.

„ „ L.
Weißbrod: ». 1 Wassenveck. .

b. 1 Milchbrödchen.
Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K.

.. I - .. 100 ..
m „ II . „ 100
Noggcnmehl: No. 0 . p. 100

.. I . .. 100 ..

höchst.
CU-tiä.
4
7
350

-70
2 20
250

Hiebt.
Preis.

15
52
14
46
3
3

32—
28—
26—
2a—
23;—

1 60
160

50

Bekanntmachung.
, . _Die Liste der stimmberechtigten Bürger
Nefig-r Ŝtadt liegt vom 16. bis 30. Augustd. I.
tm Rathhaus,, Zimmer No. 6, während der ge-
wohiilichen Bureaustunden zur Einsicht offen.

Wahrend dieser Zeit kann jeder Stiium-
berech igteg-geii die Richtigkeit der Liste bei denk
Magistrat Einspruch erheben. *

Wiesbaden, den 12. August 1901.
__ Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Bekanntmachung.
Dle Nichstclle für Längenmaße, Flüssigkeits-

maffe Gewichte und Waagen im Kellergeschoß des
Ralhhaufes bleibt wegen Beurlaubung des Aich-
N>eistersattiDonn-rslag. den 22., und Donucrstaq,
oru 20. d. M., geschloffen.

Wiesbaden, den 16. August 1901.
-_ Der Magistrat. In Ver tr.: Hetz.

Bekanntmachung.
ir. 3 » .den- städtischen Gebäude Marktstraßc 1/3

}•  Oktober d. I . ein Kcllerranm— zur
^llgerung von Obst, Gemüse re. geeignet— auf
un ,°s -mmie Zeit zu vermiethem Reflectaute,.'
Z°"EN ihre Offerten alsbald in, Ralhhause,
Zimmer No. 51, schriftlich oder mündlich abgevcn.Wiesbaden, den 16. August 1901. *
__ Der Magistrat. Ja Vertr.: Körner.

Bekanntmachnng.
mea , Gustav Schcllen-

I* j0n,i. H' J113 28. August er. verreist. Er
Kl ÄrSi '™ " 316.1.»

Wiesbaden, den 12. August 1901.
Der Magistrat. — Armen-Verwa ltniia.

Bekanntmachung.
Fenermeldnng.

w™3)it r!li‘,Iif Si 'J l)nri)llliJl!! bctr. das Fencrlösch-
tvrsen bestimmt in 8 21, Satz1:
I«  oder Inhaber eines Raumes,
ln welchem Feuer ausbricht, foiutc Diejenigen, we che
ti s su -rst bemerken, sind verpflichtet, ohne
jeden Verzug durch Vermittlung der nächst-
?.ro ^ » ^ "^ "'^ ^^ "°^ '' ir" " rwachcKennt-

.<?̂ E>ett re. Zur schleunigen Feuer-
d-cnen die in den Straßen angebrachte»

Käkat7än̂ zeigtist? ^ E I-d-m Haus durch
^ckllüssel zn diesen Meldern haben:

1. Die Besitzer der Häuser, in welchem die
Feuermelder angebracht sind.

2. Sammtliche Führer der freiwilligen. Feuerwehr.
3. Die gcsammtc Schutzmannschast.

Bon diesen Personen kann die Abgabe
Fruermelduug verlangt werden"

. . .ÄJ den genannte,, Personen besitzen eine
? âhl hiesiger Einwohner eine» solchen

, U1lb fami  ^ ebcr  Einwohner einen Schlüssel
Benutzung der Feuermelder

L's dem» enerwchr-B :irrau, Marttstraste 3,Erdgeschoß, für1 Mark erhalten.
r- .̂^ k.̂ ^ E'gabe einer Fenermeldnng istFolgendes zn beachtenr

Wie in allen anderen Städten laufen bei Bc-
der Feuerwache nur

die betreffenden Meldezclchcn ein, wodurch ans der
Feuerwache nur bekannt wird, von welchem Melder
die Fenermeldung abgegeben wurde.
„„ SfremöcS kann die Wache nur

MAdrr selbst erfahren und muß also zu¬
nächst an diesen Melder fahren.

Wird nun ein Melder benutzt, welcher von der
ltinter der Brandstätte liegt, so

mangt die Wache erst auf einem Umweg zur Brand-
und ist ans dltfcmGrunde wie folgt zn verfahren:

1. Zur Abgabe einer Feuermeldung ist stets ein
Feuermelder zu benutzen, welcher von der
Brandstätte aus in der Richtung
nach der Feuerwache zu liegt. Die
Feuerwache besiiidet sich in dem ehemaligen
Asstsengebaude(Fnedrichstraße 15), Aus-
fa- rt nach dem Ratyhausplatz, wo-

2 Ä J w* Feuerwache ist.2. Wird ans größerer Entfernung, etwa von
hochgelegcncii Stadtth-ilen. ein Feuer bemerkt
nnd 1,-gt derBeobachtnngSortund die Brand-
Itelle in ganz entgegengesetzter Richtung als
d,e Feuerwache, so darf von dieser Stelle

ein Feuermelder benutzt
{?" bsn;n»5,,L,f.n|i d'eFkuerivache. statt nachder Brandstätte, nach emer dieser gerade
entgegengesetztenStelle geleitet wird. “

Fallen kann jedoch mittelst
Telephon die Feuerwache unter genauer
Angabe des Brandortcö benachrichtigt

L. Wer ein- Feucrmeldung abgiebt, muß ent¬
weder an den, Melder selbst die Wach- er¬
warten oder den Ort des Brandes auf die
in dem Melder befindliche Tafel ansschrciben.

. Um »snaueste Beachtung dieser Vorschriften
»nd Anwcisnngcn wird ersucht.

Bekautttmachung.
Behufs Herstellung einer Wasser- »nd Gas¬

leitung in der Adelheidstraße wird der Feldweg
in der Verlängerung der Adelheidstraße vom
14. Augustd. Z. ab svährend der Dauer der
Arbeiten, für den öffeutlichcii Fuhrverkehr gesperrt

Wiesbaden, den 12. August 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

V. Jileis« .
Ochscnfleisch: von der Keulep. K.
^ Banchffcisch
Knh- oder Rind fleisch
Schweinefleisch. . .
Kalbfleisch . . . .
Hammelfleisch. . .
Schaffleisch. . . .
Dörrfleisch . . . .
Solberfleisch. . . .
Schinkeil. . . . .
Speck(geräuchert) . .
Schwcineschnialz. .
Nierenfctt . . . .
Schwartcilinageil frisch . „

. geräuchert..
Brativnrst . . .
Fleischwurst. . . .
L-ber-u. Blutwurst: frisch

geräuchert

"Stiidt. Aeeise-Amt.

'suchst. Niedr. '
1 r <iä- Prei«.
, 4 A * Al 52 144

136 128
136 132
160 150
160 140
140 120

160 160
160 160
2 — 184
184 180
160 140
1— 80
2— 160
2— 180
180 160
160 140—96 —96
2 180

Bekanntmachung.
Der Kunst- u. Handelsgartuer Emil Becker

hier beabsichtigt auf seinem Graudstück im District
„Hinter Neberhobcn", Lagerb. Nr.6473, ein Gärtner-
ivohiihans zu erbanen und hat deshalb die Er-
theilniig der Ansiedellings-Genehuiiguiig(§ 1 d-S
Gesetzes belr. die Gründling neuer Ansiedelungen
n, der Provinz Hessen-Nassnn, vom 11. Juni 1690
Ges.-Samml. S . 173) beantragt.

GemäßS4 des geuaniiten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Benicrken bekannt gemacht, daß
gegen de» Antrag von den Eigenthninern, Nntzuiig«-
»iid Gebranchsbcrechtiqten und Pächtern der be¬
nachbarten Grundstücke innerhalb einer Präklusiv
srist von 2 Wochen— von dem Tage der erst
maligen Bekanntmachungan gercchnet— bei der
Königlichen Polizeidirection hier, Einspruch erhoben
werden kann, tveun der Einspruch sich durch That-
sachen begründen läßt, welche die Annahme recht¬
fertigen, daß die Ansiedelung das Geuieiiideiiitercsse
oder den Schutz der Nutzungen benachbarter Grund¬
stücke aiis dein Feld- und Gartenbau, aus der
Forstwirthschast. der Jagd oder der Fischerei
gefährden lverde.

Wiesbaden, den 14. August 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bcrdingnnfl.
Die Aussübruiig der Zimmerarbeiteii—

LoosI — sowie der Dachdeckungsardeitc»(Ziegeln)
— Loos II — für den Neubau der Gntenbergschule
an der verlängerten Oranienstraße hierselbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibniiq verdungenlverden.

Verdingungsiliiterlagen köniicn Vormittags
von9 bis 12 Uhr gegen Zahlung von 50 Pf. für
I-des Loos auf Zimmer No. 41 des neuen Nath-
hauies hierselbst bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„ H. Sl. 22
Loos . versehene Angebote sind spätestens bis
Montag, den 2«. Slng. 1901, Vormittags
10 Uhr, hierher eiuzureichen.

Auswärtige Slibmitteutcil wollen den Betrag
bestellgeldfrei an „nscrcn tech. Secretär Slndrest
- ■Nachhalls— hierselbst einsenden.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter
Eiiihaltuiig der obigen Loos-Reihenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Znschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 10. August 1901.

Stadtbailamt, Abtheilnng für Hochbau.
Genzmer, Königl. Banralh.

Wein-Versteigerung.
Herr Johann Jliel ,Weingutsbesitzer

zu Burg Layen bei Bingerbrück , lässt am

Donnerstag, den 22. Anglist 1901,
Vormittags 10 Uhr,

im oberen jülaale des Katholischen
Uesevereins , Luisenstrasse 27, nach¬
stehende selbstgezogene , naturreine Weine
meistbietend versteigern:
3000 Flaschen 1893er Burg Bayer Auslese,
6000 Flaschen 1895er Burg Bayer Auslese,
2000 Flaschen 1896er Burg Bayer Auslese,
4000 Flaschen 1893eru. 1895er Mimein.

Sämmtlicho Weine stammen aus den
besten Lagen bei Burg Layen und sind
zum Theil hochedle Gewächse. Der
Rothwein hat Assmannshäuser Qualität.

Das Ausgebot geschieht in Parthieen
von 25 und 50 Flaschen.

Proben stehen in den Kellereien des
Herrn Diel täglich , sowie am Tage der
Versteigerung im Katholischen Leseverein
zur Verfügung.

Näheres durch den Unterzeichneten
Notar , Luisenplatz 6. F 231

Wiesbaden , den 8. August 1901.
Der Königliche Notar:

Norto-Tliee für das Drntfchr Weich
«nd im Uerirehre mit Gesterrrich-

Uitgnr « .
Zriefe a) Ortsverkehr*) frankirt bis 260g 5 Pf

iinfranfirt 10  Pf ., b) übriges Rcichs-Postgebieß
Bayern, Württemberg>,. Oestcrreich-Ungainfran-
kirt bis 20g 10 Pf-, über 20  g bis 250g 20  Pf
mifMnf6» 20g 20 Pf., übei 20g bis250g MPsj

postt,arten a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf., «»-
franklrt4 Pf., mit Antwort 4 Pf., b) übriges
Rcichs-Postgebiet, Bayern. Württcnibcrg und
Ocsterreich-Ungaiii einfache5 Pf., „„frankirt
10 Pf., mit Antivort 10 Pf.

Drnchfache« ») Ortsverkehr*) bis 50 g 2 Pf
über 50—100g 3 Pf., über 100—250g 5 Pf'
über250—500g 10 Pf.,über 500gbis1 leg 15 Pf.'
b) übriges Nleichs-Postgebiet, Bayern, Württem¬
berg». Oesterreich-Ungarn bis 50 g 3 Pf. über
“0- 100g 5 Pf., über 100- 250g 10 Pf., über

,250 —500g 20 Pf., über 500g bis 1 Kg 30 Pf
Waarenprobe » a)Ortsverkehr*) bis 250g 5Pf

üb» 250 3ö0  g 10  Pf ., b) übrigesR-ichs-
Poitgebict, Bayern, Württembergu. Oesterrcich-
Ungarn bis250g 10Pf., über250- 350g 20Pf.

Geschaftspapicre a) Ortsverkehr*) bis 250g
5Pf., über 250 bis 500g 10 Pf., über 500g bis
1 kSb5Pf.. b) übriges Reichr-Postgeblet. Bayern
'0sb.Württemberg fnach Oestcrreich-Uuaar» nicht
zulaisig) bis 250g 10 Pf., über 250- 500g
20 Pf., über 510g bis 1kg 30 Pf. Zusammen-
wtckcu von Druckiacheii, Waareuproben und
Gcscha,tspapiereii zulässig bis zum Gewicht von
1 Icg. Taxe wie für Gcschästspapiere. (Nach
Oelhtrert.UiiBarn nur bis 350g zulässig. Taxe
wie für Waarenprobeu.)

EüUchrribgebüIir 20 Pf.. Uückschri»gebnl,r
Dostanwcisungen a) Deutschland bis 5 Mk.

10 Pf., über5 bi? 100 Mk. 20 Pf., über 100 bis
200Aik. 30 Pf., über 200- 400 Mk. 40 Pf. über
400- 600 Mk. 50 Pf., über 600- 800 Mki 60 Pf.
b) Oesterreich-Ungarn 10 Pf. für je 20 Mk'
(ininbestens 20 Pf.), Mcistbctrag der Poftan-
weisiing 800 Mk.

Für Iiachnaltmrfendnnar » kommen neben dem
Porto für die bctr.Sendung im inneren deutschcn
Verkehr folgende Gebühren zur Erhebung: 1) Vor-
zcigegebnhr von 10 Pf. 2) Die Gebühren für Uebcr-
nnttklnng des eingezog. Betrages an den Absender
Meiitbetrage. Nach,,. 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packctporto, außerdem eine Nachnahmegebühr
von1 Pf. pro Mk. mindesten« 10 Pf.

Das Porto für Nachete beträgt auf Entferiinnacn
(in geogr. Meilen): o

1111
Puckeie
Gewichte

©o
io rH

IIä -1
b.5 kg einschl.!25^
f.jeb. lueit.kg!| 5 „ .
Wertlifendnngeir.

=30
Z 2
50 H
10

;30
CM

Z. 3
50
0

_Z. *
50 4SO

«8

50 ^40
Versichernngsgebühr" für

ßheindampfschifffahrt.
Kölnisclie und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bl»
Coblenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bi»
Coblenz; Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen)
Mittags 1 Uhr bis Mannheim; Morgens 10.20 Uhd
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens17'h Uhr;
Billcts u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F307

L _6
50
50 „

je
300 Mk. 5 Pf., niindcsteus aber 10 Pf., außer¬
dem Packctporto wie vorstehend, bei Briefen bis
M Entfernung von 10  geographischen Nteilen

größere Eiitfernungen 10 Pf. Porto.
CUbrstellnng für Briefe, Postkarten. Drucksachen

:c. 25 Pf., für Packet- bis 5 Kilo 40 Pf.
Poftnufträg - (bis 800 Mark) 30 Pf. Bei Ueber-

sendnng der eingezogenen Beträge konimt die Post-
anweisnngsgebühr noch in Abzug.

Nach bei; übrigen znm Weltpostucrein gehören¬
den Landern beträgt das Porto:

Briefe I frankirt 20 Pf. I für je 15 g (ohne
® i unfraukirt 40 Pf. ] Meistgewicht).
ziostkarte,»(einfache) 10 Pf.,unfraukirt 20 Pf., mit

Antwort 20 Pf.
Drudtsachen, Grschaftspapiere , Mnnren-

proben ü Pf. für je 50 g, mindestens jedoch
GeschastSpapicre 20 Pf., für Waarenprobeu

10  Pf . Meistgewicht der Drucksachen». Geschäfts-
bopiere2 kg, der Waarenprobeu 350 g.

Ginschreibgeh. 20 Pf.; N»dischrl»gr1>. 20 Pf.
Padiete bis zu5kg nach Dänemark.Belgien,Nieder¬

lande, Schweiz, Frankreich 80 Pf., Italien 1 Mk.
40 Pf. Packctc bis znm Gewicht von3kg nach
Spanien 1Mk. 40 Pf., nach Portugal1 Mk.80 Pf.

*) Die Taxen für den Ortsverkehr gelten auch
!̂ r den Verkehr mit folgeuden Nachbarorten:
Biebrich, Bieistadt. Dotzheim, Heß,och. Kloppenheim,
Naurod, Nanibach und Sonncnberg.

Biedrieh-Uainrier vaiupksehiMahrt
Augu»t Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn
(alle 7'/»Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 900 10 °°+ 11°° 12«)+
loo 200 300 400 500 600 700 800 goo* .

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: M» 900+ igoo H 00+
1200 100 200 300 400 500 600 720 320 *,

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
10 5 Minntftn fimifor

Dampfer-Fahrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. RettenmayeiV
Rheinstrasse 21.) F308

D. , Alesia“ 11. August von Taku. Di
„Alexandria“ 14. Aug. 6 Uhr Vni. von Kobe. Di
,Ascsnia “ 14. Aug. in St. Thomas. D. „Arago; ’a“
15. August 11 Uhr Vorm, von ICobe. Schm lid
„Auguste Victoria“ 15. Aug. 12 Uhr Mittags vog
Newyork via Plymouth und Cherbourg nach
Hamburg. D, „Batavia“ 14. Aug. 12 Uhr Milt,
von Singaporo. D. „Bethania“ von Hamburg
nach Baltimore, 15. Aug. 9 Uhr 30 Min. Nachm.
Cuxhaven passirt. D. „Bolivia“ von Hamburg
nach Westindien, 14. Aug. 9 Ühr Nin. v. Havre;
D. „Birdoswald“ 15. August in Montevideo. D.
„Bulgarin“ von Nowyork 11. Hamburg, 16. Aug.
/ Uhr 15 Min , Vm . Borkum pass . D . „Calabria“
von Galveston nach Hamburg, 11. August von
Nowport News. D. „Dacia“ 15. Aug. in Rosario.
S.-D. „Deutschland“ 15. Aug. Abends auf dev
Elbe angekommen. S.-I). „Fürst Bismarck“ von
Hamburg via Southampton und Cherbourg nach
Newvork, 16. Aug. 5 Uhr Vm. Dover pass. D.
„Frisia“ 14. Aug. 6 Uhr Vm. in Montreal. D.
„Ilispania “ 14. August in Rio de Janeiro. D.
„Isola di Favignana “ 12. Aug. 12 Uhr Mitt. in
Antwerpen. D. „Karthago“ von Hamburg nach
Mittelbrasilien, 15. Aug. 9 Uhr 15 Min. Yorm.
Cuxhaven pass. R.-P.-D. „Kiautschou“ 15. Aug.
12 Uhr 30 Min. Nachm, von Southampton. D.
„Nassovia“ von Nowyork via Copenliagen nach
Stettin, 15. Aug. 1 Uhr Nm. Butt of Lewis pass.
D. „Saxonia“ 15. Aug. Nachm, von Emden nach
Hamburg. D. „Serbin“ 14. Aug. von Santos. D.
„Sibiria“ 14. Aug. 5 Uhr Nachm, in Yokohama.
D. „Silvia“ 13. Aug. Nm. v. Taku. D. „Sithonia“
15. Aug. N111. in Tsingtau. D. „Sparta “ 14. Aug,
6 Uhr Nm Quessant Groach pass . D . „SyriV
15. Aug. 6 Uhr 30 Min. Nm. in Hamburg.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhclmstrasse 50.) F 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Nowyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Trayo“ nach Nowyork, 15. Aug. 5 Uhr
Nm. von Neapel. S.-D. „Lahn “ nach Newyork,
15. August 1 Uhr Vm. in Newyork. S.-D. „K.
Wilh. d. Gr.“ nach Nowyork, 14. August 6 llhr
Nm. von Cherbourg. D. „Köln“ nach Bremen,
14. Aug. 2 Uhr Nm. v. Baltimore. D. „Königin
Luise“ nach Bremen, 15. August 12 Uhr Mittag*
von Newyork. — Brasil- u. La Plata -Linien: D.
„Trier“ nach Antwerpen, Bremen, 15. August in
Antwerpen. D. „Bonn“ nach Rotterdam, AntW.,
Bremen, 15. Aug. St. Vincent pass. D. „Pfalz“
nach Vigo, South., Antw., Bremen, 15. August
St. Vincent passirt. D. „Mainz“ nach Bahia,
14. Aug. von Santos. D. „Aachen“ nach Bahia,
Vigo, Antw., Bremen, 15. Aug. von Buenos Aires.
D. „Roland“ nach Brasilien, 16. Aug. Quessant
pass. — Ost-Asien- und Australien-Linien: 1).
„Kiautschou“ (Hamburg - Amerika - Linie) nach
Bremen, 16. Aug. in Antwerpen. D. „Stuttgart “ n,
Bremen, 15. Aug. von Singaporo. D. „König
Albert“ nach Hamburg, 14. Aug. in Shanghai
D. „Prinzess Irene “ nach Ost-Asien, 15. Aug. in
Yokohama. D. „Prinz Heinrich“ nach Ost-Asien,
16. August in Singaporo. D. „Pitsanulock“ n.
Singaporo, 16. Aug. in Port Said. D. „Sambas“
nach Singaporo, 13. Aug. von Bremerhaven. D.
„Darmstadt nach Bremen, 15. Aug. Sagres pass.
I). „Karlsruhe“ nach Australien, 10. August ia
Antwerpen. — China-Truppen-Transp.-Dampfer:
D. „Dresden“ nach Bremen, 15. Aug. in Colombo.
D. „Neckar“ nach Bremen, 15. Aug. v. Shanghai,
D. „Crefeld“ n. Ost-Asien, 13. Aug. in Shanghai

Itcd Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm BickeL

Langgasse 20.) F 30?
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Vadcrland 11

nm 7. Aug. von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen (über Cherbourg). D. „Friesland“ am
10. Aug. von Antwerpen nach Newyork abge¬
gangen. D. „Southwark“ am 10. Aug. in Ant4
werpen Newyork angekommen. D. „Zeeland*
am 12. August in Newyork von Antwerpen au,'
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